Stadt==MDEN

Beschlussvorlage

offentlich
Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.:
FD Finanzen und Abgaben 02.03.2017 17/0244

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Verwaltungsausschuss 20.03.2017
Rat 22.03.2017
Beratungsgegenstand:

3. Satzung zur Anderung der Vergniigungssteuersatzung vom 11.06.2009

Beschluss:

Der Rat der Stadt Emden beschlief3t die als Anlage zur Vorlage 17/0244 beigefugte 3. Satzung
zur Anderung der Vergnlgungssteuersatzung vom 11.06.2009, die ab dem 01.04.2017 in Kraft

tritt.
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Stadt EMDEN 2 Vorlagen-Nr.:

17/0244
Finanzielle Auswirkungen:
[INein XJa
A) Direkte Finanzielle Auswirkungen durch Umsetzung der MaRnahme
von: bis: Betrag Produktnr.  Kto. / Inv.-Nr.
01.04.2017 | 31.12.2017 115.000 €
Ergebnishaushalt Ertrage 01.01.2018 | dauerhaft 150.000 € 6100001 3031000
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
(Inv.) Auszahlungen
Gesamtausgaben:
Eigenanteil Stadt:
B) Entstehen Folgekosten / Einsparungen nach der Umsetzung der
MaRBnahme? X Nein ] Ja
von: bis: Jahresbetrag
Erg.-HH Ertrage
Erg.-HH Aufwand (ohne AfA)
Erg.-HH Aufwand (AfA und Sopo)
C) Auswirkungen auf den Stellenbedarf?
X Nein CJa
Stellen- Wahrnehmung durch vorhandenes

Stellenausweitung: abbau: Personal:
D) Textfeld fiir weitere Erlauterungen zu A/B/C/E:
E) Mittelverfiigbarkeit / Veranschlagung
Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen
D in Hohe von fur das Jahr

beim Produkt: unter der Kto. / Inv.-Nr. zur Verfiigung.
D in Hohe von fur das Jahr

beim Produkt: unter der Kto. / Inv.-Nr. nicht zur Verfiigung.
O in Hohe von in der Planung fiir

beim Produkt: unter der Kto. / Inv.-Nr. zur Verfiigung.




Stadt EMDEN e Vorlagen-Nr.:

17/0244

Begriindung:

Zuletzt mit Wirkung vom 01.01.2015 ist der Steuersatz fur die Spielgeratesteuer von 15 v. H.
des Einspielergebnisses (Bruttokasse) auf 18 v. H. erhéht worden.

Zur Verbesserung der Einnahmesituation empfiehlt die Verwaltung eine erneute Erhéhung des
Steuersatzes auf nunmehr 20 v. H. des Einspielergebnisses ab dem 01.04.2017. Als Folge da-
von werden jahrliche Mehrertrage in Hohe von rd. 150.000 € erwartet.

Die Festsetzung der Hohe der Vergnlgungssteuersatze liegt grundsatzlich im Ermessen der
Stadt. Die Hohe der Steuer darf jedoch gegentber den Automatenaufstellern keine Erdrosse-
lungswirkung (Artikel 12 Grundgesetz - unzulassiger Eingriff in die Berufsausibung -) entfalten.
Durch die Rechtsprechung ist anerkannt, dass die Bestandsentwicklung von Spielgeraten ein
schlissiges Indiz fir die fehlende Erdrosselungswirkung der Steuer darstellen kann. Lasst be-
reits die Entwicklung der Anzahl der Spielautomatenbetriebe und der dort aufgestellten Spielge-
rate den hinreichend sicheren Riickschluss zu, dass die Vergnigungssteuer nicht erdrosseind
wirkt, bedarf es zur Beurteilung dieser Frage keiner weiteren Ermittlungen zur Ertragslage der
Aufsteller im Satzungsgebiet. Jedoch ist auch allein die Verringerung des Bestandes an Geld-
spielgeraten noch kein Indiz fir eine Erdrosselungswirkung, da durch die Stadt eine Verminde-
rung der Anzahl von Geldspielgeraten als Lenkungsziel verfolgt werden kann. Zum Vorhanden-
sein einer Erdrosselungswirkung missten die betroffenen Automatenaufsteller in aller Regel
und nicht nur in Ausnahmefallen wirtschaftlich nicht mehr in der Lage sein, den gewahlten Beruf
ganz oder teilweise zur Grundlage ihrer Lebensflihrung zu machen. Es missten wirtschaftliche
Auswirkungen dadurch feststellbar sein, dass die schwachsten Anbieter aus dem Markt schei-
den, ohne dass neue ihren Platz einnehmen. Der Bestand der vorhandenen Spielgerate mit
Gewinnmoglichkeit sowie die Entwicklung der Steuereinnahmen auf Basis der Einspielergeb-
nisse geben keinen Anlass dafiir, dass aufgrund des derzeitigen Steuersatzes von 18 v. H. An-
zeichen fir eine Erdrosselungswirkung vorliegen. Auch bei einer Erhdhung des Steuersatzes
auf 20 v. H. des Einspielergebnisses kann hiervon aufgrund der bisherigen Erkenntnisse und
der hierzu bekannten Rechtsprechung nicht ausgegangen werden. Ein Steuersatz ist in dieser
Hohe bereits in einigen Fallen gerichtlich behandelt worden. Bisher ist der Verwaltung kein Ur-
teil bekannt, welches eine Erdrosselungswirkung festgestellt hat.

Auswirkungen auf den Demografieprozess:

Die Anpassung der Satzungsbestimmung hat keinen Einfluss auf den Demografieprozess.

Anlagen:

3. Satzung zur Anderung der Vergniigungssteuersatzung vom 11.06.2009



	FLD_voname
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen2
	Kontrollkästchen3
	Text9
	Text10
	Text11
	Kontrollkästchen4
	Kontrollkästchen5
	Text24
	Text25
	Text28
	Kontrollkästchen6
	Kontrollkästchen7
	Text33
	Text34
	Text35
	Kontrollkästchen8
	Kontrollkästchen9
	Text41
	Text42
	Text43
	Text44
	Kontrollkästchen10
	Text46
	Text48
	Sachverhalt
	SMC_BM_VOTEXT5
	Anlage
	FLD_voost

